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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1979

Norm

StGB §43

Rechtssatz

Die Notwendigkeit des Strafvollzugs aus Generalprävention richtet sich darnach, ob bei bedingten Strafnachsicht die

Motivationskraft der Rechtsnormen überhaupt und insbesondere der konkreten Norm hinlänglich aufrecht erhalten

werden kann.
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